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§ 7a Oö. StGBG 2002 § 7a
 Oö. StGBG 2002 - Oö. Statutargemeinden-Bedienstetengesetz 2002

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

(1) Für die Anerkennung von Berufsquali2kationen im Rahmen dieses Landesgesetzes gilt das Oö. BAG, soweit nicht in

diesem Landesgesetz ausdrücklich anderes normiert ist und sofern die Anerkennung nicht nach speziellen

bundesgesetzlichen oder landesgesetzlichen Regelungen zu erfolgen hat.

(2) Eine von einer österreichischen Gebietskörperschaft ausgesprochene Anerkennung einer Berufsquali2kation, eines

Berufspraktikums oder einer Berufserfahrung, die in einem Staat gemäß § 1 Z 1 Oö. BAG erworben wurden, gilt als

Anerkennung im Sinn dieses Landesgesetzes.
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